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In dem Rechtssheit
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Rechtsanwalt Alexander Leidig
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Sekretariat Christina Fockers
Telefon +49 I 228 I 7 26 25 167
Telefax +49 I 228 I 7 26 25 99
fockers@redeker.de

LDG/cfl00021

RWE Power AG

- 24 0 318n2 -

nehmen wir zum Antrag des Beklagten auf Gewährung von Prozesskostenhilfe

vom 05.1I.2012 in der gebotenen Kürze wie folgt Stellung:

Der Beklagte beschränkt sich in seiner Darlegung der vermeintlichen Erfolgsaus-

sichten seiner Rechtsverteidigung auf einen Verweis auf die sog. Fraport-

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts v om 22.02.20 1 I (BVerfGE 1 28,

226 tf.). Der Beklagte weist lediglich daraufhin, dass es sich bei der Klägerin

angeblich um ein von der öffentlichen Hand beherrschtes gemischt-

wirtschaftliches Unternehmen handele und Gleisanlagen kein versammlungs-

rechtsfreier Raum seien. Hieraus will der Beklagte offenbar ableiten, dass die

von ihm nicht bestrittene Gleisbesetzung rechtlich zulässig gewesen sei.

Der Beklagte verkennt dabei allerdings die in der ständigen Rechtsprechung des

Bundesverfassungsgerichts und dem Fraport-Urteil im Besonderen enthaltenen

rechtlichen Würdigungen. Hinzu tritt, dass es sich bei der Klägerin auch nicht -
wie bei der Fraport-Ac - um ein ,,von der öffentlichen Hand beherrschtes ge-
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mischt-wirtschaftriches unternehmen.,handelt. Die Klägerin selbst steht zu 100 % im Eigen-

tum der RwE AG; diese wiederum weist eine sehr breit gestreute Anteilsseigenschaft auf' Die

öffentliche Hand hält nicht einmal 25oÄ ander RWE AG, so dass schon aus diesem Grund -
anders als bei der Fraport AG - nicht von einem von der öffentlichen Hand beherrschten

gemischt-wirtschaftlichen Unternehmen gesprochen werden kann'

Aber auch im Übrigen vermag der Verweis auf die Fraport-Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts nicht das rechtswidrige verharten des Beklagten zu rechtfertigen. so entspricht

es der ständigen Rechtsprechung - auch des Bundesverfassungsgerichts - das die hier streit-

gegenständliche Besetzung von Schienen im Zusammenhang mit Demonstrationen nicht unter

den schutzbereich der versammlungsfreiheit des Art. g GG fiiilt, sondern einen verstoß ge-

gen die öffentliche Sicherheit darstellt'

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 12.03.1998 _ 1 BvR 222197-NJw, 1998, 3||4;WG

Lüneburg, Beschluss vom26.02.2004 - 1l LA 239103 -, NVWZ-RR 2004' 575 f':

Juris Rn. 6; vG Lüneburg, urteil vom 13.06 .2006- 3 A 143104 -, Juris Rn' 108'

Auch die von Seiten des Beklagten ausdrücklich angesprochene Fraport-Entscheidung bestä-

tigt, dass das Handeln des Beklagten nicht vom schutzbereich der Versammlungsfreiheit um-

fasst ist. wörtlich heißt es in der Fraport-Entscheidung (BVerfGE, 128'226: Juris Rn' 65):

,,Die Versammlungsfreihei-t verschafft ( ) k"tiillql"
iechtrubeliebieen Orten. Insbesondere gewährt sle oem

bw;Gfu Eiätt'Ä'ortäi,-diederöffentlictrkeitnicht
alig;meitt ^gädü"h 

sind odei zu denen schon der äuße-

iÄriÜmstandän räch nur zu bestimmten Zwecker zvgang

n.*atttt wird. Die Durchführung von Versammlungep et-

i;; ä väurtunet g.bäuden odär in eingefriedeten, der

Ä[s;meinh.it ni-.r,? g.offneten Anlagen ist durch Art. I
Ab;. I Grundgesetz öbenso w9n1S geschützt' wle ewva ln

;i;ilOlf."Ui"rt"-"-S.tr*i-mbad-oäerKrankenhaus.o'

Für Eisenbahnanragen gilt dies in besonderer weise, ntmares sich bei den streitgegenständli-

chen Bahnen um private Grubenanschlussbahnen handelt, die bergrechtlich genehmigt sind'

Fär die streitgegenständlichen Bahnen bestehen - an die Regelung des $ 62 der Eisenbahn-

Bau- und Betriebsordnung (EBU) angelehnte - Betretungsverbote gegenüber Dritten' Die Ei-

senbahnanlagen sind daher keine der Öffentlichkeit allgemein zugänglichen Orte im Sinne der

Fraport-Entscheidung.
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Für die bergrechtlichen Grubenanschlussbahnen Nord-Süd-Bahn einschließlich des Abzweigs

Hambach-Bahn ergibt sich das Betretungsverbot aus der Bau- und Betriebsvorschrift der

Nord-Süd-Bahn (BV-NSB). Die dortigen Bestimmungen der BV-NSB stimmen mit denen der

Verordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BoA) NRW vom 31.10.1966

(BVNW 1966, Seite 488) wörtlich überein (vgl. $ 34 bis 38 BV-NSB bzw. BoA). So heißt es

in $ 35 BoA NRW bzw. $ 35 BV-NSB wörtlich:

,,Anlagen der Anschlussbahn außerhalb der zugelassenen
Wege dürfen ohne Erlaubnis nur von Personen betreten
werden, die in Ausübung eines öffentlichen Amtes han-
deln. Sie haben sich durch eine Bescheinigung ihrer Be-
hörde auszuweisen. Anderen Personen erteilt der An-
schlussinhaber die Erlaubnis zum Betreten der Bahnanla-
gen. Personen, die zum Betreten der Bahnanlagen berech-
tigt sind, sollen es vermeiden, sich innerhalb der Gleise
aufzuhalten."

Insgesamt kann damit festgehalten werden, dass das Verhalten des Beklagten nicht von Arti-
kel 8 Abs. I GG im Rahmen der Versammlungsfreiheit erfasst wird und durch die BoA
NRWBV-NSB verboten ist.

Gerade unter Berücksichtigung der Fraport-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom

22.02.2011 bestehen für den Beklagten keine Erfolgsaussichten in der Rechtsverteidigung.

Prozesskostenhilfe ist daher nicht zu bewillisen.

(Alexander Leidig)

Rechtsanwalt

Verteiler

Gericht 3-fach

Beglauhigt
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